
IPA Region Bern
Peter Schneeberger 

Buchenweg 35
3054 Schüpfen 

031 879 24 68
bern@ipa-bern.ch 

www.ipa-bern.ch PC-Konto
30-31655-4 

International Police Association  
Region Bern 

Verpflichtung verbunden mit dem Erwerb des IPA - Autoklebers 

Name: * 

Vorname: *  

Strasse / Nr.: *  

PLZ / Ort: *  

Geburtsdatum: *  

Telefon / Mobile: *  

E-Mail * 

Vignette 1 Kontrollschild  

Vignette 2 Kontrollschild  

Vignette 3 Kontrollschild  

Vignette 4 Kontrollschild  

Reglement für den Bezug und Gebrauch der IPA-Vignette 

1. Ziel und Definition 
Dieses Reglement regelt den Bezug und die Anwendung der IPA-Vignette. Die IPA-Vignette ist ein 
Erkennungszeichen unter IPA-Mitgliedern und kennzeichnet die IPA Mitgliedschaft. 

2. Bezug 
a. Mit der Mitgliedschaft bei einer der IPA Regionen der Schweiz kann das Mitglied eine IPA-Vignette 
der IPA Sektion Schweiz gegen Vorlage einer Fahrzeugausweiskopie gratis beziehen. Die IPA Vig-
nette wird jährlich mit der Jahresrechnung und dem Mitgliederausweis zusammen verschickt. Die 
IPA-Vignette ist mit der jeweiligen Mitgliedernummer und dem Kontrollschild des betreffenden Fahr-
zeuges bedruckt und enthält Informationen, bei welcher IPA Region der Schweiz das Mitglied regis-
triert ist. 

b. Jedes Mitglied ist berechtigt, über seine Region weitere IPA-Vignetten zu einem von seiner Region 
festgelegten Preis zu beziehen.  

c. Das Mitglied verpflichtet sich, die bezogenen IPA-Vignetten nur auf Fahrzeugen anzubringen, wel-
che auf seinen Namen zugelassen sind. 
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3. Gültigkeit 
Die IPA-Vignetten sind mit der jeweiligen Jahreszahl bedruckt und während des entsprechenden 
Jahres inkl. des ersten Trimesters des Folgejahres gültig. Danach verliert sie ihre Gültigkeit und 
muss vom Fahrzeug entfernt werden. 
 
4. Pflichten des Mitgliedes/Massnahmen bei Missachtung 
a. Das Mitglied verpflichtet sich, sämtliche notwendige Massnahmen zu treffen, damit sein/e IPA-
Vignette/n unter seiner Kontrolle bleibt/bleiben und er diese nie an unberechtigte Personen zu deren 
Verwendung weitergibt.  
 
b. Das Mitglied verpflichtet sich, die IPA-Vignette/n sofort von dem/den betreffenden Fahrzeug/en 
zu entfernen und seiner IPA-Region zu retournieren, sobald es diese/s veräussert oder aus dem Ver-
kehr zieht.  
 
c. Das Mitglied verpflichtet sich, missbräuchlich verwendete IPA-Vignetten unverzüglich an die IPA 
Region zurückzugeben.  
 
d. Das Mitglied verpflichtet sich, den Verlust oder den Diebstahl der IPA-Vignette sofort der IPA Re-
gion zu melden.  
 
5. Inkrafttreten 
Dieses Reglement wurde anlässlich der Delegiertenversammlung am 17.04.2015 in Genf angenom-
men und in Kraft gesetzt. 
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